
Klagegründe und wesentliche Argumente

Artikel 16 der Richtlinie 92/43/EWG sei eine Ausnahme von
der strengen Artenschutzregelung, wie sie in Artikel 12 vorge-
sehen sei; er müsse daher einschränkend ausgelegt werden. Der
erste Absatz des Artikels enthalte zwei Voraussetzungen für
eine Abweichung von der Regelung gemäß den Buchstaben a
bis e. Erstens müssten die Populationen der betroffenen Art in
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmerege-
lung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszu-
stand verweilen. Zweitens sei eine Abweichung nur möglich,
wenn es keine andere zufrieden stellende Lösung gebe.

Da sich der Wolf in Finnland in keinem günstigen Erhaltungs-
zustand befinde, alternative Vorgehensweisen zur Verfügung
ständen und Jagdgenehmigungen für die Wolfsjagd in der Regel
erteilt würden, ohne dass ordnungsgemäß festgestellt worden
sei, ob es um Einzeltiere gehe, die sehr bedeutende Schäden
verursachten, werde die Wolfsjagd in Finnland in einem
Umfang erlaubt, der über die Voraussetzungen in Artikel 16
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG hinausgehe.
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Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Republik Finnland, eingereicht am 19. Septem-

ber 2005

(Rechtssache C-343/05)

(2005/C 281/20)

(Verfahrenssprache: Finnisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 19.
September 2005 eine Klage gegen die Republik Finnland beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind L. Pignataro Nolin und M.
Huttunen, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass das Republik Finnland dadurch gegen ihre
Verpflichtungen aus dem Vertrag und der Richtlinie
2001/37/EG (1) verstoßen hat,

dass sie nicht sichergestellt hat, dass Åland Artikel 8a der
Richtlinie 89/622/EWG, der durch die Richtlinie
92/41/EWG eingefügt worden und jetzt in Artikel 8 der
Richtlinie 2001/37/EG enthalten ist, in seine Rechtsordnung
umgesetzt hat,

und

dass sie nicht sichergestellt hat, dass das Verbot der Ver-
marktung von Kautabak gemäß den oben genannten

Gemeinschaftsbestimmungen auf den in Finnland registrier-
ten Schiffen beachtet wird, sowie

2. der Republik Finnland die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Richtlinie 92/41/EWG sei im Verzeichnis im Anhang II der
Richtlinie 2001/37/EG aufgeführt und demnach bis zum 1. Juli
1992 in innerstaatliches Recht umzusetzen gewesen. Im Fall
Finnlands sei der Zeitpunkt für die Umsetzung in innerstaatli-
ches Recht der Beitritt Finnlands zur EU, der 1. Januar 1995,
gewesen, obwohl festzustellen sei, dass Finnland aufgrund des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum schon
seit dem 1. Januar 1994 zur Befolgung der Richtlinie verpflich-
tet gewesen sei.

(1) Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni
2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Ver-
kauf von Tabakerzeugnissen (ABl. L 194 vom 18.07.2001, S. 26).

Rechtsmittel der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der
Europäischen Gemeinschaften (Einzelrichter) vom 12. Juli
2005 in der Rechtssache T-157/04, Joël De Bry gegen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt

am 21. September 2005

(Rechtssache C-344/05 P)

(2005/C 281/21)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 21.
September 2005 ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts
erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Einzelrichter)
vom 12. Juli 2005 in der Rechtssache T-157/04, Joël De Bry
gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingelegt. Pro-
zessbevollmächtigte der Rechtsmittelführerin sind Lidia Lozano
Palacios und Hannes Kraemer.

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— das angefochtene Urteil aufzuheben;

— den Rechtsstreit selbst zu entscheiden, den von der Rechts-
mittelführerin im ersten Rechtszug gestellten Anträgen
stattzugeben und deshalb die Klage in der Rechtssache T-
157/04 abzuweisen;
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